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Staatsanwaltschaft

A. Allgemeines

Lfd.
Nr.

Register-
zeichen

Angelegenheit Aufbewah-
rungsfrist

Vor der Vernichtung
herauszunehmende

Schriftstücke

Bemer kungen

1 2 3 4 5 6

601 AR Akten über Angelegenheiten, die in das 
Allgemeine Register eingetragen sind

5 Jahre –

602 – Aktenregister mit den dazugehörigen Na-
menverzeichnissen und sonstigen Verzeich-
nissen sowie die Zentralnamenkartei (§ 7 
Abs. 8 AktO)

keine

603 – a) Die lediglich zur Kontrolle des Ge-
schäftsgangs dienenden Listen und Schrift-
stücke, namentlich die Kalender, Tagebü-
cher, Eingangslisten und Posteingangsbü-
cher sowie die Haft- und Steckbriefl isten

b) die Listen der Überführungsstücke

2 Jahre

5 Jahre

B. Zivilsachen

611 – Akten über Zivilsachen 5 Jahre –

612 – Nicht eingetragene Ehe-, Kindschafts- und 
Todeserklärungssachen

3 Jahre –

C. Strafsachen

621* PLs Akten (einschließlich aufzubewahrender 
Handakten) über Ermittlungsverfahren, die

a) wegen Schuldunfähigkeit eingestellt sind

aa)
im Falle eines Vergehens

bb)
im Falle eines Verbrechens sowie bei Straf-
taten nach den §§ 174 bis 180 oder § 182 
StGB

b) aus sonstigen Gründen eingestellt sind

c) Verfahrensbeendende Entscheidungen; 
Gutachten über Feststellung der Schuldun-
fähigkeit aus den unter a) genannten Akten

10 Jahre

20 Jahre

5 Jahre

30 Jahre

Verfahrensbeenden-
de Entscheidungen; 
Gutachten über 
Feststellung der 
Schuldunfähigkeit
(siehe Nr. 621 c))

–

Zu Nrn. 621, 
622, 624 und 
721: 
Akten, aus de-
nen sich ergibt, 
dass der objek-
tive Tatbestand 
eines Verbre-
chens oder 
Vergehens vor-
liegt, der Täter 
aber nicht zur 
Aburteilung zu 
bringen ist, 
sind in allen 
Fällen mindes-
tens so lange 
aufzubewah-
ren, als nicht 
die Strafverfol-
gung durch 
Verjährung 
ausgeschlossen 
ist; in den Fäl-
len, in denen 
die Tat der 
Verjährung 
nicht unter-
liegt, sind sie 
so lange aufzu-
bewahren, als 
eine Strafver-
folgung den 
Umständen 
nach noch 
möglich ist.

* Nr. 621 gilt auch für die Amtsanwaltschaften, soweit sie selbstständige Behörden waren oder sind
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Lfd.
Nr.

Register-
zeichen

Angelegenheit Aufbewah-
rungsfrist

Vor der Vernichtung
herauszunehmende

Schriftstücke

Bemer kungen

1 2 3 4 5 6

622 Js/UJs Akten (einschließlich aufzubewahrender 
Handakten) über

a) Verfahren zur Ermittlung der Todesursa-
che Verstorbener (Leichensachen)

b) Verfahren zur Ermittlung von Bränden 
(Brandsachen)

c) Ermittlungsverfahren, die wegen Schuld-
unfähigkeit eingestellt sind

aa)
im Falle eines Vergehens

bb)
im Falle eines Verbrechens sowie bei Straf-
taten nach §§ 174 bis 180 oder
§ 182 StGB

d) sonstige Angelegenheiten, in denen das 
Verfahren eingestellt ist

e) Verfahrensbeendende Entscheidungen; 
Gutachten über Feststellung der Schuldun-
fähigkeit aus den unter c) genannten Akten

30 Jahre

20 Jahre

10 Jahre

20 Jahre

5 Jahre

30 Jahre

–

–

Verfahrensbeenden-
de Entscheidungen; 
Gutachten über 
Feststellung der 
Schuldunfähigkeit
(siehe Nr. 622 e))

wie zu Nr. 621

623 – Sammelakten mit den Abschriften in 
 Privatklagesachen

5 Jahre –

624 Js (Ks, 
KLs, Ls, 
Ds, Cs)
(früher:

KLs, 
KMs, Ls, 
Ms, Cs, 

DLs, Ds, 
Es)

Akten (einschließlich aufzubewahrender 
Handakten und Vollstreckungs-, Bewäh-
rungs- sowie Gnadenhefte) über Anklagen 
(Anträge nach § 413 StPO) und Strafbefeh-
le

a) in denen auf Todesstrafe oder lebenslan-
ge Freiheitsstrafe erkannt ist,

b) wenn auf Sicherungsverwahrung, auf 
Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus (früher: Heil- und Pfl egean-
stalt) oder auf Untersagung der Erteilung 
der Fahrerlaubnis für immer erkannt ist,

c) wenn wegen einer Straftat nach §§ 174 
bis 180 oder § 182 StGB auf Freiheitsstrafe 
oder Jugendstrafe von mehr als 1 Jahr er-
kannt ist,

d) wenn das Verfahren wegen Schuldunfä-
higkeit oder auf psychischer Krankheit be-
ruhender Verhandlungsunfähigkeit ohne 
Bestrafung abgeschlossen oder eine ge-
richtliche Entscheidung nach § 413 StPO 
aus den in § 11 Abs. 1 Nr. 2 BZRG genann-
ten Gründen abgelehnt worden ist,

aa)
im Falle eine Vergehens

bb)
im Falle eines Verbrechens sowie bei Straf-
taten nach den §§ 174 bis 180 oder § 182 
StGB

aufzube-
wahren bis 
zum Ablauf 
des Jahres, 
in dem die 
oder der 
Beschuldig-
te das 100. 
Lebensjahr 
vollendet 
hätte

30 Jahre

20 Jahre

10 Jahre

20 Jahre

–

–

Auf Strafe lautende 
Urteile, Vollstre-
ckungsnachweise 
usw.
(siehe Nr. 629)

Verfahrensbeenden-
de Entscheidungen; 
Gutachten über 
Feststellung der 
Schuldunfähigkeit 
oder psychischer 
Krankheit
(siehe Nr. 629)

wie zu Nr. 621
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Lfd.
Nr.

Register-
zeichen

Angelegenheit Aufbewah-
rungsfrist

Vor der Vernichtung
herauszunehmende

Schriftstücke

Bemer kungen

1 2 3 4 5 6

624 e) wenn auf Freiheitsstrafe oder Strafarrest 
von mehr als 3 Monaten erkannt ist (ohne 
die Fälle nach Buchst. f)),

f) wenn auf Geldstrafe von mehr als 90 Ta-
gessätzen, auf Freiheitsstrafe oder Strafar-
rest von mehr als 3 Monaten bis zu 1 Jahr 
unter Strafaussetzung oder Aussetzung des 
Strafrestes oder auf Jugendstrafe von mehr 
als 1 Jahr erkannt ist,

g) wenn sonst auf Geldstrafe, Freiheitsstra-
fe, Strafarrest oder Jugendstrafe erkannt 
ist,

h) wenn in Verfahren gegen Jugendliche 
und Heranwachsende nach Jugendrecht, je-
doch nicht auf Jugendstrafe erkannt ist,

i) sonstige

15 Jahre

10 Jahre

5 Jahre

5 Jahre

5 Jahre

Auf Strafe lautende 
Urteile, Vollstre-
ckungsnachweise 
usw.
(siehe Nr. 629)

Auf Strafe lautende 
Urteile, Strafbefeh-
le, Vollstreckungs-
nachweise usw.
(siehe Nr. 629)

Auf Strafe lautende 
Urteile, Strafbefeh-
le, Vollstreckungs-
nachweise usw.
(siehe Nr. 629)

Nicht freisprechen-
de Urteile, Vollstre-
ckungsnachweise 
usw.
(siehe Nr. 629)

Auf Strafe lautende 
Urteile, Strafbefeh-
le, Vollstreckungs-
nachweise usw.
(siehe Nr. 629)

628 Js
(OWi)

Akten über

a) Erzwingungshaftverfahren

b) alle übrigen Bußgeldverfahren

2 Jahre

5 Jahre

–

Vollstreckbare Titel 
(z. B. Kostenfestset-
zungsbeschlüsse, 
Entscheidungen 
über die Entschädi-
gung wegen erlitte-
ner Verfolgungs-
maßnahmen)
(siehe Nr. 629)

629 – a) Die Urteile und Strafbefehle, in denen 
rechtskräftig auf Strafe (hierzu zählen 
nicht Erziehungsmaßregeln und Zuchtmit-
tel nach dem JGG) erkannt ist einschließ-
lich der Gesamtstrafenbeschlüsse, sowie 
die Nachweise über die Vollstreckung der 
Strafe; Anklagen, auf deren zugelassenen 
Anklagesatz Bezug genommen ist, Ankla-
gen gemäß § 212 a Abs. 2 Satz 2 StPO bzw. 
§ 418 Abs. 3 Satz 2 StPO; Strafbefehle, 
Strafbefehlsanträge; bei den Akten befi nd-
liche Abbildungen, auf die in den Urteilen 
Bezug genommen ist; Urteile und sonstige 
Entscheidungen über die Kostenerstat-
tungspfl icht und über die Entschädigungs-
pfl icht für Strafverfolgungsmaßnahmen; 
Entscheidungen nach § 2 Abs. 1 DNA-
Identitätsfeststellungsgesetz und § 81 g St-
PO; Kostenfestsetzungsbeschlüsse sowie 
Entscheidungen, in denen eine Entschädi-
gung nach den §§ 10, 11 StrEG zuerkannt 
worden ist; die Beschlüsse oder Mitteilun-
gen über den Erlass oder die Milderung der 
Strafe sowie über die Anordnung der 
Nichtaufnahme in ein Führungszeugnis 
(§ 37 BZRG) oder die Tilgung (§ 47 BZRG).

Ist eine Geldstrafe durch Teilzahlungen ge-
tilgt, so ist nur der Nachweis über die letzte 
Teilzahlung aufzubewahren.

30 Jahre
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Lfd.
Nr.

Register-
zeichen

Angelegenheit Aufbewah-
rungsfrist

Vor der Vernichtung
herauszunehmende

Schriftstücke

Bemer kungen

1 2 3 4 5 6

– Verfahrensbeendende Entscheidungen, 
Gutachten über  Feststellung der Schuld-
unfähigkeit oder Geisteskrankheit aus den 
unter Nr. 624 Buchst. d) genannten Akten.

Zu den Urteilen im Sinne dieser Vorschrift 
gehören auch die zu den Akten genomme-
nen beglaubigten Abschriften von Ent-
scheidungen der höheren Instanzen

b) Nicht freisprechende Urteile sowie die 
dazugehörigen Vollstreckungsnachweise 
aus den unter Nr. 624 Buchst. h) genannten 
Akten

10 Jahre

630 – Handakten zu Hauptakten, die nicht bei 
der Staatsanwaltschaft geführt werden

5 Jahre –

631 – Sammelakten mit Vorgängen über Be-
schwerden gegen das Verfahren eines 
Amtsanwalts, die nicht zu den Hauptakten 
genommen sind

5 Jahre –

632 GerH
bzw. GH

Sammelakten der Gerichtshilfe 5 Jahre –

633 – Sammelakten mit den Begleitumschlägen 
der abgehenden Briefe der Untersuchungs-
gefangenen

1 Jahr – Auf Anord-
nung der Be-
hördenleitung 
können die 
Begleitum-
schläge statt 
in Sammelak-
ten auch in 
Kartons oder 
anderen Be-
hältnissen ge-
ordnet aufbe-
wahrt werden.
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D. Justizverwaltungssachen

Lfd.
Nr.

Register-
zeichen

Angelegenheit Aufbewah-
rungsfrist

Vor der Vernichtung
herauszunehmende

Schriftstücke

Bemer kungen

1 2 3 4 5 6

651 – Generalakten (Abschnitt B der Anweisung 
zum Generalaktenplan)

a) über Rechtsnormen (Gesetze, Verord-
nungen usw.)

b) über sonstige Angelegenheiten mit Aus-
nahme der unter c) bezeichneten Beiakten

c) Beiakten über Vorgänge von untergeord-
neter oder vorübergehender Bedeutung, 
Berichtssammlungen, Presseäußerungen 
und dergleichen

50 Jahre

20 Jahre

5 Jahre

–

–

–

652 – Sammelakten und Blattsammlungen 
(Abschnitt C der Anweisungen zum 
Generalaktenplan) über

a) Akten der Prüfungsbehörden nach Nr. 8 
Abs. 1 Buchst. c, Nr. 78 Abs. 1, Nr. 148 
Abs. 3 RiVASt in Verbindung mit den Zu-
ständigkeitsregelungen der Länder

b) Eingaben, Beschwerden und ähnliche 
Angelegenheiten von vorübergehender Be-
deutung

c) die von den Aufsichtsbehörden vorge-
nommenen Prüfungsverhandlungen

d) Fortbildungsvorgänge

e) sonstige Verwaltungsangelegenheiten

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

5 Jahre

20 Jahre

–

–

–

–

–

Mit Ausnahme 
der Vorgänge, 
die wegen ih-
rer besonderen 
Bedeutung 
(§ 8 Abs. 5 
Gen AktVfg.) 
zu den Gene-
ralakten 
(Nr. 651 b)) zu 
bringen sind.

653 – Personalakten der Beschäftigten 10 Jahre – vgl. Abschnitt 
I Nr. 2 Abs. 3.
Teilakten über 
Angelegenhei-
ten von vorü-
bergehender 
Bedeutung 
sind 5 Jahre 
nach Ablauf 
des Jahres, in 
dem die Bear-
beitung abge-
schlossen wur-
de, aufzube-
wahren.

654 – Schriftgut über die Zählkartenerhebung in 
Ermittlungsverfahren und Verfahren nach 
dem Ordnungswidrigkeitengesetz bei den 
Staats- und Amtsanwaltschaften

a) Jahrestabellen nach dem Kalenderjahr

b) sonstige Tabellen und Durchschriften 
der Monatsübersichten

5 Jahre

2 Jahre

–

–
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Generalstaatsanwaltschaft

A. Allgemeines

Lfd.
Nr.

Register-
zeichen

Angelegenheit Aufbewah-
rungsfrist

Vor der Vernichtung
herauszunehmende

Schriftstücke

Bemer kungen

1 2 3 4 5 6

701 AR Akten über Angelegenheiten, die in das 
Allgemeine Register eingetragen sind

5 Jahre –

702 – Aktenregister mit den dazugehörigen Na-
menverzeichnissen und sonstigen Verzeich-
nissen (§ 7 Abs. 8 AktO)

keine

703 – a) Die lediglich zur Kontrolle des Ge-
schäftsgangs dienenden Listen und Schrift-
stücke, namentlich die Kalender, Tagebü-
cher, Eingangslisten und Posteingangsbü-
cher sowie die Haft- und Steckbriefl isten

b) die Listen der Überführungsstücke

2 Jahre

5 Jahre

B. Zivilsachen

711 Rs Sammelakten für Zivilsachen (§ 46 Abs. 3 
AktO)

5 Jahre

C. Strafsachen

721 OJs Akten über erstinstanzliche Strafsachen 
beim Oberlandesgericht

a) in denen auf Todesstrafe oder lebenslan-
ge Freiheitsstrafe erkannt ist,

b) wenn auf Sicherungsverwahrung, auf 
Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus (früher: Heil- und Pfl egean-
stalt) oder auf Untersagung der Erteilung 
der Fahrerlaubnis für immer erkannt ist,

c) wenn wegen einer Straftat nach §§ 174 
bis 180 oder § 182 StGB auf Freiheitsstrafe 
oder Jugendstrafe von mehr als 1 Jahr er-
kannt ist,

d) wenn das Verfahren wegen Schuldunfä-
higkeit oder auf psychischer Krankheit be-
ruhender Verhandlungsunfähigkeit ohne 
Bestrafung abgeschlossen oder eine ge-
richtliche Entscheidung nach § 413 StPO 
aus den in § 11 Abs. 1 Nr. 2 BZRG genann-
ten Gründen abgelehnt worden ist,

aa)
im Falle eine Vergehens

bb)
im Falle eines Verbrechens sowie bei Straf-
taten nach den §§ 174 bis 180 oder § 182 
StGB

e) wenn auf Freiheitsstrafe oder Strafarrest 
von mehr als 3 Monaten erkannt ist (ohne 
die Fälle nach Buchst. f)),

aufzube-
wahren bis 
zum Ablauf 
des Jahres, 
in dem die 
oder der 
Beschuldig-
te das 100. 
Lebensjahr 
vollendet 
hätte

30 Jahre

20 Jahre

10 Jahre

20 Jahre

15 Jahre

–

Auf Strafe lautende 
Urteile, Vollstre-
ckungsnachweise 
usw.
(siehe Nr. 722)

Verfahrensbeenden-
de Entscheidungen; 
Gutachten über 
Feststellung der 
Schuldunfähigkeit 
oder psychischer 
Krankheit
(siehe Nr. 722)

Auf Strafe lautende 
Urteile, Vollstre-
ckungsnachweise 
usw.
(siehe Nr. 722)

wie zu Nr. 621
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Lfd.
Nr.

Register-
zeichen

Angelegenheit Aufbewah-
rungsfrist

Vor der Vernichtung
herauszunehmende

Schriftstücke

Bemer kungen

1 2 3 4 5 6

f) wenn auf Geldstrafe von mehr als 90 Ta-
gessätzen, auf Freiheitsstrafe oder Strafar-
rest von mehr als 3 Monaten bis zu 1 Jahr 
unter Strafaussetzung oder Aussetzung des 
Strafrestes oder auf Jugendstrafe von mehr 
als 1 Jahr erkannt ist,

g) wenn sonst auf Geldstrafe, Freiheitsstra-
fe, Strafarrest oder Jugendstrafe erkannt 
ist,

h) wenn in Verfahren gegen Jugendliche 
und Heranwachsende nach Jugendrecht, je-
doch nicht auf Jugendstrafe erkannt ist,

i) sonstige

10 Jahre

5 Jahre

5 Jahre

5 Jahre

Auf Strafe lautende 
Urteile, Strafbefeh-
le, Vollstreckungs-
nachweise usw.
(siehe Nr. 722)

Auf Strafe lautende 
Urteile, Strafbefeh-
le, Vollstreckungs-
nachweise usw.
(siehe Nr. 722)

Nicht freisprechen-
de Urteile, Vollstre-
ckungsnachweise 
usw.
(siehe Nr. 722)

Auf Strafe lautende 
Urteile, Strafbefeh-
le, Vollstreckungs-
nachweise usw. 
(s. Nr. 722)

722 – a) Die Urteile und Strafbefehle, in denen 
rechtskräftig auf Strafe (hierzu zählen 
nicht Erziehungsmaßregeln und Zuchtmit-
tel nach dem JGG) erkannt ist einschließ-
lich der Gesamtstrafenbeschlüsse, sowie 
die Nachweise über die Vollstreckung der 
Strafe; Anklagen, auf deren zugelassenen 
Anklagesatz Bezug genommen ist, Ankla-
gen gemäß § 212 a Abs. 2 Satz 2 StPO bzw. 
§ 418 Abs. 3 Satz 2 StPO; Strafbefehle, 
Strafbefehlsanträge; bei den Akten befi nd-
liche Abbildungen, auf die in den Urteilen 
Bezug genommen ist; Urteile und sonstige 
Entscheidungen über die Kostenerstat-
tungspfl icht und über die Entschädigungs-
pfl icht für Strafverfolgungsmaßnahmen; 
Entscheidungen nach § 2 Abs. 1 DNA-
Identitätsfeststellungsgesetz und § 81 g St-
PO; Kostenfestsetzungsbeschlüsse sowie 
Entscheidungen, in denen eine Entschädi-
gung nach den §§ 10, 11 StrEG zuerkannt 
worden ist; die Beschlüsse oder Mitteilun-
gen über den Erlass oder die Milderung der 
Strafe sowie über die Anordnung der 
Nichtaufnahme in ein Führungszeugnis 
(§ 37 BZRG) oder die Tilgung (§ 47 BZRG).

Ist eine Geldstrafe durch Teilzahlungen ge-
tilgt, so ist nur der Nachweis über die letzte 
Teilzahlung aufzubewahren.

Urteile und Beschlüsse, in denen eine Maß-
regel der Besserung und Sicherung ange-
ordnet ist. Verfahrensbeendende Entschei-
dungen, Gutachten über Feststellung der 
Schuldunfähigkeit oder psychischer 
Krankheit aus den unter Nr. 721 Buchst. d) 
genannten Akten.

b) Nicht freisprechende Urteile sowie die 
dazugehörigen Vollstreckungsnachweise 
aus den unter Nr. 721 Buchst. h) genannten 
Akten

30 Jahre

10 Jahre

723 Zs Sammelakten über die Beschwerden gegen 
das Verfahren eines Staatsanwalts (Amts-
anwalts), die nicht zu den Hauptakten ge-
nommen sind

5 Jahre –

724 Ausl. Auslieferungssachen 10 Jahre –

726 – Handakten über Revisionen in Strafsachen 
und über Rechtsbeschwerden in Bußgeld-
sachen

5 Jahre –
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Lfd.
Nr.

Register-
zeichen

Angelegenheit Aufbewah-
rungsfrist

Vor der Vernichtung
herauszunehmende

Schriftstücke

Bemer kungen

1 2 3 4 5 6

728 – Akten über Verfahren nach dem Gesetz 
über die innerdeutsche Rechts- und Amts-
hilfe in Strafsachen vom 02.05.1953 – BG-
Bl. I S. 161 –

a) soweit sie Entscheidungen enthalten, die 
die Genehmigung einer Zuführung oder ei-
ner Vollstreckung zum Gegenstand haben 
oder gemäß §§ 10, 11, 14 oder 15 ergangen 
sind

b) sonstige

50 Jahre

10 Jahre

–

–

729 – Akten über Verfahren nach §§ 23 ff. 
EGGVG

5 Jahre –

730 – Handakten über Kartellbußgeldsachen 10 Jahre –

D. Dienststrafsachen, Dienst-, Ehren- und Berufsgerichtssachen

741 – Handakten in Disziplinarverfahren gegen 
Richter und Beamte

10 Jahre –

742 – Handakten des Vertreters der Einleitungs-
behörde in Disziplinarverfahren gegen 
 Notarinnen und Notare

10 Jahre –

743 – a) Handakten über anwaltsgerichtliche 
Verfahren gegen Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte, sofern die Hauptakten 
nicht bei der Staatsanwaltschaft geführt 
werden

b) Akten über Ermittlungsverfahren, die 
nicht zur Einleitung eines anwaltsgerichtli-
chen Verfahrens geführt haben, einschließ-
lich der dazugehörigen Handakten, soweit 
die Akten über diese Ermittlungsverfahren 
nicht an eine andere Stelle abzugeben sind

c) Akten über anwaltsgerichtliche Verfah-
ren gegen Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte (einschließlich der dazugehörigen 
Handakten, soweit der Staatsanwaltschaft 
die Führung der Hauptakten übertragen 
ist), in denen auf Ausschließung aus dem 
Beruf erkannt worden ist

d) alle übrigen unter c) genannten Akten

10 Jahre

10 Jahre

40 Jahre

20 Jahre

–

–

–

–

744 – a) Handakten über berufsgerichtliche Ver-
fahren einschließlich der dazugehörigen 
Handakten, in denen auf  Ausschließung 
aus dem Beruf erkannt oder in denen ein 
Beweissicherungsverfahren angeordnet 
worden ist

b) alle übrigen

c) Sammelakten über Rügebescheide

30 Jahre

20 Jahre

10 Jahre

–

–

–
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E. Justizverwaltungssachen

Lfd.
Nr.

Register-
zeichen

Angelegenheit Aufbewah-
rungsfrist

Vor der Vernichtung
herauszunehmende

Schriftstücke

Bemer kungen

1 2 3 4 5 6

751 – Generalakten (Abschnitt B der Anweisung 
zum Generalaktenplan)

a) über Rechtsnormen (Gesetze, Verord-
nungen usw.)

b) über sonstige Angelegenheiten mit Aus-
nahme der unter c) bezeichneten Beiakten

c) Beiakten über Vorgänge von untergeord-
neter oder vorübergehender Bedeutung, 
Berichtssammlungen, Presseäußerungen 
und dergleichen

50 Jahre

20 Jahre

5 Jahre

–

–

–

752 – Sammelakten und Blattsammlungen (Ab-
schnitt C der Anweisungen zum Generalak-
tenplan) über

a) Akten der Prüfungsbehörden nach Nr. 8 
Abs. 1 Buchst. c, Nr. 78 Abs. 1, Nr. 148 
Abs. 3 RiVASt in Verbindung mit den Zu-
ständigkeitsregelungen der Länder

b) Eingaben, Beschwerden und ähnliche 
Angelegenheiten von vorübergehender Be-
deutung

c) die von den Aufsichtsbehörden vorge-
nommenen Prüfungsverhandlungen

d) Fortbildungsvorgänge

e) sonstige Verwaltungsangelegenheiten

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

5 Jahre

20 Jahre

–

–

–

Mit Ausnahme 
der Vorgänge, 
die wegen ih-
rer besonderen 
Bedeutung 
(§ 8 Abs. 5 
Gen AktVfg.) 
zu den Gene-
ralakten 
(Nr. 751 b)) zu 
bringen sind.

753 – Personalakten der Beschäftigten 10 Jahre – vgl. Abschnitt 
I Nr. 2 Abs. 3
Teilakten über 
Angelegenhei-
ten von vorü-
bergehender 
Bedeutung 
sind 5 Jahre 
nach Ablauf 
des Jahres, in 
dem die Bear-
beitung abge-
schlossen wur-
de, aufzube-
wahren.

755 – Akten über Unfallfürsorge für Gefangene 20 Jahre –

756 – Akten über

a) die Prüfung von Beamten einschl. der 
Anlagehefte mit schriftlichen Prüfungsar-
beiten

b) die Prüfung von Amtsanwälten einschl. 
der Anlagehefte mit schriftlichen Prü-
fungsarbeiten

10 Jahre

10 Jahre

–

–

zu a) und b)
Anlagehefte 
mit schriftl. 
Prüfungsar-
beiten können 
nach 5 Jahren 
vernichtet 
werden.
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Lfd.
Nr.

Register-
zeichen

Angelegenheit Aufbewah-
rungsfrist

Vor der Vernichtung
herauszunehmende

Schriftstücke

Bemer kungen

1 2 3 4 5 6

757 – Schriftgut über die Zählkartenerhebung in 
Ermittlungsverfahren und Verfahren nach 
dem Ordnungswidrigkeitengesetz bei den 
Staats- und Amtsanwaltschaften

a) Jahrestabellen nach dem Kalenderjahr

b) sonstige Tabellen und Durchschriften 
der Monatsübersichten

5 Jahre

2 Jahre

–

–

758 StrEs Akten über Ansprüche auf Entschädigung 
nach dem StrEG

5 Jahre –

Justizvollzugsbehörden

A. Allgemeines

801 – Die lediglich zur Kontrolle des Geschäfts-
gangs dienenden Listen und Schriftstücke, 
namentlich die Kalender, Tagebücher, Ein-
gangslisten und Posteingangsbücher

5 Jahre –

B. Justizverwaltungssachen

811 – a) Generalakten (Abschnitt B der Anwei-
sung zum Generalaktenplan) mit Ausnah-
me der unter b) bezeichneten Beiakten

b) Beiakten über Vorgänge von untergeord-
neter oder vorübergehender Bedeutung

20 Jahre

10 Jahre

–

–

812 – Sammelakten und Blattsammlungen (Ab-
schnitt C der Anweisung zum Generalak-
tenplan) über

a) Eingaben, Beschwerden und ähnliche 
Angelegenheiten von vorübergehender Be-
deutung

b) sonstige Verwaltungsangelegenheiten

5 Jahre

20 Jahre

–

–

813 – Personalakten der Beschäftigten 10 Jahre – vgl. Abschnitt 
I Nr. 2 Abs. 3.
Teilakten über 
Angelegenhei-
ten von vorü-
bergehender 
Bedeutung 
sind 5 Jahre 
nach Ablauf 
des Jahres, in 
dem die Bear-
beitung abge-
schlossen wur-
de, aufzube-
wahren.

814 – Akten über das Auswahlverfahren bei der 
Einstellung von Beamten und über die Prü-
fung von Beamten einschließlich der Anla-
gehefte mit schriftlichen Prüfungsarbeiten

10 Jahre – Anlagehefte 
mit schriftli-
chen Prü-
fungsarbeiten 
können nach 
5 Jahren ver-
nichtet wer-
den.

815 – Akten über Unfallfürsorge für Gefangene 
und Arrestanten

20 Jahre –
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C. Besondere Bestimmungen für Justizvollzugsanstalten

Lfd.
Nr.

Register-
zeichen

Angelegenheit Aufbewah-
rungsfrist

Vor der Vernichtung
herauszunehmende

Schriftstücke

Bemer kungen

1 2 3 4 5 6

821 – Gefangenenbücher, Gefangenenkarteien 
und Transportbücher

10 Jahre – zu Nrn. 821 – 
824:
Bei Vorliegen 
besonderer 
Umstände 
kann (nur) un-
ter den Vor-
aussetzungen 
des § 184 
Abs. 3 Satz 2 
StVollzG eine 
längere Auf-
bewahrungs-
frist angeord-
net werden.

822 – a) Zugangsbücher, Abgangsbücher, Bele-
gungsbücher, Abgangskalender, Verzeich-
nisse der Beurlaubungen, Verzeichnisse der 
Entweichungen, Verzeichnisse über Frei-
gang, Verzeichnisse über Ausgang, Ver-
zeichnisse der Disziplinarmaßnahmen, Ver-
zeichnisse der besonderen Sicherheitsmaß-
nahmen

b) die Nachweise über die den Gefangenen 
abgenommenen Gegenstände und Gelder, 
Krankenbücher

2 Jahre

5 Jahre

–

–

823 – Personalakten der Gefangenen 10 Jahre –

824 – Gesundheitsakten und Krankenblätter 
über Gefangene

a) wenn ausschließlich Abschiebungshaft 
vollzogen worden ist oder wenn für diese 
im Anschluss an sonstige Freiheitsentzie-
hung eine gesonderte Gesundheitsakte oder 
ein gesondertes Krankenblatt angelegt 
worden ist

b) im Übrigen

10 Jahre

20 Jahre

–

–

825 – Kriminologische Untersuchungsakten 30 Jahre –

826 – Sammelakten mit den Begleitumschlägen 
der eingehenden Briefe an Untersuchungs-
gefangene, soweit auf ihnen keine Verfü-
gung über etwaige Einlagen getroffen wor-
den ist, und Sprechscheine der Gefangenen

1 Jahr – Auf Anord-
nung der Be-
hördenleitung 
können die 
Begleitum-
schläge statt 
in Sammelak-
ten auch in 
Kartons oder 
anderen Be-
hältnissen ge-
ordnet aufbe-
wahrt werden.

D. Besondere Bestimmungen für Jugendarrestanstalten

831 – Jugendarrestbücher  für Jugendarrestan-
stalten und Freizeitarresträume, Namen-
verzeichnisse

10 Jahre –

832 – a) Zu- und Abgangsbücher, Belegungs-
bücher, Jugendarrestkalender

b) die Nachweise über die den Arrestanten 
abgenommenen Gegenstände und Gelder

2 Jahre

2 Jahre

–

–

833 – Personalakten der Arrestanten 10 Jahre –


